Verwaltungsvorlagen

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27.03.2007

070327 GR-Vorlage 


TAGESORDNUNGSPUNKT:  1 Ö


Offenlage der am 27.02. und 13.02.2007 gefassten Beschlüsse

TAGESORDNUNGSPUNKT:  2 Ö

Bestellung von Urkundspersonen

Zu Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

Herr Gemeinderat Walter Götzmann und Herr Gemeinderat Gerhard Haffner.
TAGESORDNUNGSPUNKT:   3 Ö


Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung.

TAGESORDNUNGSPUNKT:   4 Ö

Ehrung Dietmar Hopp 

Mit den Fraktionsvorsitzenden wurde bereits vor einiger Zeit ein Gespräch geführt, ob Herr Dietmar Hopp und seine Frau Anneli die Ehrenbürgerwürde verliehen werden kann. Nach der Ehrenordnung der Gemeinde St. Leon-Rot gelten für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde –Ehrenbrief – folgende Voraussetzungen: 
Die Ehrenbürgerschaft kann an Personen verliehen werden, die sich in herausragendem Maße und über allgemein staatsbürgerliche Pflichten hinaus um die Belange unserer Gemeinde verdient gemacht haben oder deren Verleihung aus Gründen des Ansehens unserer Gemeinde dringend geboten erscheint. 
Die Familie Hopp hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen der Gemeinde St.Leon-Rot in großzügiger Art und Weise engagiert. So konnte z.B. mit dem Leasingmodell das neue Rathaus, 2 Kindergärten und der Bauhof gebaut werden. (Investitionsvolumen ca. 11 Mio. Euro)
Nach der Eröffnung des Golfclubs erfolgte die Firmenansiedlung der SAP AG mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Dietmar Hopp in unserer Gemeinde. Die daraus resultierenden Gewerbesteuereinnahmen verschaffen St.Leon-Rot erheblich besseren Handlungsspielraum wie andere Gemeinden. 

Durch die Initiative der Familie Hopp wurde der Gemeinde eine Spende in Höhe von 4 Millionen Euro zum Bau einer Altenpflegeeinrichtung zugesagt. Diese Spende wurde an die Caritas weitergeleitet. Im April erfolgt die Eröffnung des Altenpflegezentrums neben dem neuen Rathaus. 

Auch beim Privatgymnasium engagiert sich die Familie Hopp mit beträchtlichen Mitteln, sodass der Neubau einer Sporthalle möglich wurde. Diese Sporthalle kann auch von örtlichen Vereinen genutzt werden. Ganz aktuell wurde dem VfB St. Leon die Einrichtung eines Förderstützpunktes für Frauen- und Mädchenfußball zugesagt. Im Vorfeld des Baues der Umgehungsstraße hat sich Herr Hopp persönlich mit weiteren Vertretern der SAP AG in Behördengesprächen beim Regierungspräsidium und im Ministerium für eine zeitnahe Realisierung der neuen Straße eingesetzt. 

Bürgermeister und Gemeinderat sind deshalb der Meinung, dass die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft bei Herrn Dietmar Hopp vorliegen. Dies würde auch in besonderer Weise die Anerkennung und Dankbarkeit der Gemeinde St.Leon-Rot zum Ausdruck bringen. Die Benennung des Altenpflegeheimes durch die Caritas mit dem Namen Hopp stellt keine direkte Verbindung zur Gemeinde her. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist traditionell nicht an einen Wohnsitz in der Gemeinde gebunden und wird bei besonderen Leistungen Kraft ihrer Symbolik sehr häufig an „Nichtbürger“ verliehen. 

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn Dietmar Hopp.

TAGESORDNUNGSPUNKT:     5 Ö
 

Ehrung Anton Kremer 

Herrn Anton Kremer ist seit 1.10.1972 bei der Gemeindeverwaltung Rot, jetzt: St.Leon-Rot beschäftigt. 1991 wurde Herr Kremer erstmals zum 1.Beigeordneten der Gemeinde St.Leon-Rot gewählt. 

Herr Kremer scheidet im Mai diesen Jahres aus dem Dienst aus. 

Herr Kremer übernahm viele Tätigkeiten in verschiedenen Fachbereichen mit dem Schwerpunkt der Finanzverwaltung. Er war maßgeblich am Aufbau und der erfolgreichen Entwicklung der verschiedenen Eigenbetriebe und kommunalen GmbHs beteiligt. In seine Dienstzeit fallt auch die Entstehung des Harres, in dem er in der Anfangszeit die Verantwortung für den Betrieb übernahm. Sein besonderes Engagement galt darüber hinaus dem Betrieb des St. Leoner Sees. Bei der Kommunalen Wohnbau übernahm er die Verantwortung als Geschäftsführer. Gemeindeübergreifend oblag ihm die Verantwortung als Verbandsrechner des Wassergewinnungszweckverbandes Hardtwald.

Herr Kremer war ständig darum bemüht, moderne Finanzstrukturen in der Gemeinde einzuführen und mit großem Engagement gewinnbringend neue Ideen umzusetzen. Sein sorgsamer und sparsamer Umgang mit dem gemeindlichen Vermögen schuf die Grundlage für unsere gute finanzielle Situation

Ehrenamtlich hat sich Herr Kremer als Kassier der Russlandhilfe e.V. um wirtschaftliche und humanitäre Hilfe bemüht.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn Anton Kremer.

TAGESORDNUNGSPUNKT:    6 Ö

Ergänzung der Vereinsförderung;

Einbeziehen kirchlicher und sozialer Organisationen

In der Januar-Sitzung 2007 beantragten die Freien Wähler, die kirchlichen und sozialen Organisationen an der Vereinsförderung zu beteiligen.



Seit Einführung der Vereinsförderung beziehen sich die erlassenen Förderrichtlinien auf die örtlichen Vereine, für die laut den früheren und den aktuellen Förderrichtlinien vom Gemeinderat folgende Vorgaben festgelegt wurden, um in die Förderung aufgenommen zu werden:

I. Allgemeines

4. 
Nach diesen Vereinsförderrichtlinien werden nur Vereine gefördert, die folgende allgemeinen Voraussetzungen erfüllen:

4.1 Der Verein muss seinen Sitz in St. Leon-Rot haben und im Vereinsregister beim Amtsgericht Wiesloch eingetragen sein.

4.2 Der Verein ist als gemeinnützig im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung anerkannt.

4.3 Der Verein muss allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde offenstehen.

Als Anlage 2 ist die Liste der Vereine beigefügt, die derzeit eine Förderung durch die Gemeinde erhalten. Daraus ist zu entnehmen, dass über die eingetragenen Vereine hinaus bereits heute kirchliche (Cäcilienchöre, Frauengemeinschaften, KJG) und soziale (DRK, DLRG, Kolpingsfamilie, VdK) Organisationen einbezogen sind, die nicht ins Vereinsregister eingetragen sind, weil diese Gliederungen der örtlichen Kirchen oder von Verbänden darstellen.

Über die gerade Genannten hinaus gibt es lediglich innerkirchliche Gruppen, die noch einzubeziehen wären (z.B. Ministranten, Alten-/Seniorenkreise, Jugendleiterkreise, kirchliche Kinder-/Jugendchöre etc.), die sich überwiegend bzw. ausschließlich im kirchlichen Raum bewegen und die durch die Kirchengemeinde unterhalten werden.

Die Verwaltung hat die hiesigen Kirchengemeinden gebeten, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen.

Die evangelische Kirchengemeinde verweist in ihrer mündlichen Stellungnahme auf die unterschiedliche Organisationsform der Kirchengemeinden und erklärt, dass sie den Kinder-/Jugendchor und den „Haus-Mathilde-Kreis“ als vergleichbar mit adäquaten Gruppierungen der katholischen Kirchengemeinden (z.B. Cäcilienchor, Kolpingsfamilie) sieht.

Die katholischen Kirchengemeinden haben sich nicht geäußert.

Bei der Frage der Bezuschussung ist eine Überlegung in dem Zusammenhang noch anzuführen hinsichtlich bestehender oder anzusiedelnder Freikirchen und deren Gruppierungen o.ä., die bei einer dem Antrag entsprechenden Änderung der Förderrichtlinien einzubeziehen wären.

Außerdem ist die grundsätzliche Überlegung zu berücksichtigen, dass den Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts die Möglichkeit eröffnet ist, selbst Steuern zu erheben.

Im Übrigen ist festzuhalten, dass durch Haushaltsmittel, Innere Verrechnungen für Dienstleistungen und durch Mittel des Bürgermeisters (Verfügungsmittel) flexibel und bedarfsgemäß Unterstützung gewährt wurde (z.B. wurde an Weihnachten das Abhalten eines Gottesdienstes im Harres genauso unterstützt wie der Weltgebetstag). 

Darüber hinaus hat der Gemeinderat nach den Förderrichtlinien die Möglichkeit, durch Einzelentscheidung zu bezuschussen.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

In die Vereinsförderung werden ab dem Jahr 2007 folgende Gruppen der evangelischen Kirchengemeinde einbezogen:

Kinder-/Jugendchor



300 € Förderbetrag

Haus Mathilde-Kreis



200 € Förderbetrag













Anlage 2
Liste der förderfähigen Vereine




 Stand: 02/2007 
Allgemeiner Volleyballclub (AVC)

Amateurtheater „Scheinwerfer“

Angelsportverein Rot

Angelsportverein St. Leon

Aquarienfreunde St. Leon-Rot

Arbeiterwohlfahrt

Brieftaubenverein „Auf zur Heimat“

Brieftaubenverein „Kehre wieder“

Cäcilienverein Rot

Cäcilienverein St. Leon

Chor + Band „Human Nation“

Christlicher Sportlerkreis

Die Kleinen Strolche e.V.

DLRG Rot

DLRG St. Leon

DRK Rot

DRK St. Leon

Deutsch-türkischer Freundeskreis

Feld- und Compoundbogensportverein

Frauengemeinschaft Rot

Frauengemeinschaft St. Leon

FC Rot

Gauklergruppe „Goos Bubbles“

GV „Frohsinn“

GV „Harmonie“

Human Nations

Jugendkulturpunkt BLU

Keglervereinigung

KJG Rot

Kleintierzucht- und Vogelverein Rot

Kleintierzuchtverein St. Leon

Kolpingsfamilie St. Leon

Künstlergruppe St. Leon-Rot

Modellflugsportverein

MSC „Crazy Dogs“ Rot e.V.

Musikverein Rot

Musikverein St. Leon

Radsportverein „Victoria“

Reit- und Fahrverein St. Leon

Reit- und Fahrverein Rot

Schachfreunde Rot

Schützenverein St. Leon-Rot 

Skiclub St. Leon-Rot

Smile e.V.

SG 07 St. Leon

Sportschützenverein Rot

Tennisclub Rot

Tennisclub St. Leon

TSV Rot

VdK Rot

VdK St. Leon

Verein der Hundefreunde

Verein der Vogelfreunde St. Leon

Verein für Deutsche Schäferhunde

Verein für moderne Selbstverteidigung

VfB St. Leon

Wasserskiclub St. Leon-Rot 

WSSC

TAGESORDNUNGSPUNKT:    7 Ö   

Ausbau des ehem. Betriebsgebäudes alte Kläranlage; Erhöhung des Zuschusses

Im Dezember 1999 beschloss der Gemeinderat, den Um- und Ausbau des früheren Betriebsgebäudes der alten Kläranlage mit einem pauschalen Zuschuss in Höhe von 27.610 € (damals 54.000 DM) zu unterstützen. Dieser Zuschuss wurde ausbezahlt.

Zwischenzeitlich hatte der Gemeinderat Gelegenheit, sich das Bauvorhaben und den Baufortschritt anzuschauen; bei diesem Termin wurden auch die Vorstellungen der AWO vermittelt.

Im Oktober 2006 stellte die AWO den Antrag, die Baumaßnahme aufgrund der hohen Aufwendungen über den pauschalen Zuschuss hinaus zu bezuschussen; dazu wurden die bisherigen Aufwendungen und die Finanzierung dargestellt. Bei der Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass Inneneinrichtung bisher nicht bezuschusst wurde; auszunehmen dabei wären die Aufwendungen für die Bühne und Ton-/Licht- und Kommunikationstechnik (brutto rund 8.000 €). 

Dem Antrag vom Oktober 2006 entsprechend wurde der beantragte Zuschuss im Haushalt 2007 veranschlagt (Ansatz 24.700 €).

Im März 2007 wurde der Antrag präzisiert; die Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

Nach der Aufstellung wird ein Zuschuss in Höhe von rund 47.200 € beantragt. Der Betrag resultiert aus der Anwendung des Fördersatzes nach den Förderrichtlinien.

Es ist vom Gemeinderat grundsätzlich zu entscheiden, ob der Fördersatz nach den Förderrichtlinien angewendet werden soll.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Förderung des Ausbaus des AWO-Heimes wird entsprechend der Förderrichtlinien bezuschusst. Danach wird ein restlicher Zuschuss für die Bauaufwendungen von rund 236.600 € in Höhe von maximal 47.200 € gewährt.

Der im Haushalt 2007 nicht enthaltene Betrag von 22.500 € wird überplanmäßig genehmigt.

TAGESORDNUNGSPUNKT:    8 Ö   

Satzung über Sonntagsverkauf

Der Landtag hat das Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg am 14.02.2007 verabschiedet; es trat am 6. März 2007 in Kraft.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes traten die Ladenschlussverordnung und die aufgrund einer Ermächtigung des Gesetzes über den Ladenschluss erlassenen Rechtsverordnungen der Gemeinden außer Kraft. Damit sind die bisherigen nicht mehr geltenden kommunalen Rechtsverordnungen durch Satzungen zu ersetzen. 



§ 8 des Ladenöffnungsgesetzes erlaubt die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an höchsten drei (bisher 4) Sonn- und Feiertagen. Dabei darf die Offenhaltung fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18.00 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. 

In St. Leon-Rot wurde der Rahmen bisher nicht ausgeschöpft.

Wie bisher soll Sonntagsverkauf bei der Roter Kerwe und dem St. Leoner Sauerkrautmarkt eingerichtet werden. Maximal können an drei Sonn- oder Feiertagen Verkäufe stattfinden. 

Die Verwaltung hat die Kirchengemeinden gebeten, zu der vorliegenden Satzung Stellung zu nehmen. Die Kir​chengemeinden äußerten sich wie folgt:

„St. Leo der Große“: Der Pfarrgemeinderat ist mit dem Vorschlag einverstanden. Er bittet, dass keine weiteren Sonntagsverkäufe dazukommen.

Weitere Stellungnahmen sind nicht eingegangen.

Die neue Satzung ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Erlass der in der Anlage beigefügten Satzung über den Sonntagsverkauf anlässlich des Kirchweihfestes und anlässlich des Sauerkrautmarktes.

Die als Anlage beigefügte Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.

Satzung

der Gemeinde St. Leon-Rot über weitere Verkaufssonntage nach § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG)

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Leon-Rot am 27. März 2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

(1) Aus Anlass des Kirchweihfestes dürfen im Ortsteil Rot die Verkaufsstellen am Kirchweihsonntag (1. Sonntag im Oktober) jeweils von 13.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein.

(2) Aus Anlass des Sauerkrautmarktes dürfen im Ortsteil St. Leon die Verkaufsstellen am 
Markt​sonntag (Sonntag nach Allerseelen) jeweils von 13.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein. 

§ 2

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ist § 12 des Gesetzes über die Ladenöffnung zu beachten.

§ 3

(1) Ordnungswidrig im Sinne § 15 Abs. 1 Buchstabe a) des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg handelt, wer den Vorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

§ 4

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

St. Leon-Rot, den 28. März 2007





Der Bürgermeister

gez. Eger

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde / Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

TAGESORDNUNGSPUNKT:    9 Ö   

Schulkonzept; Errichtung einer Realschule und von Ganztagsschulen

Auf die zur Sitzung am 27.2.07 überlassenen Unterlagen wird verwiesen.

Mitte 2005 stellte die Fraktion der Freien Wähler den Antrag, ein Schulkonzept zu erarbeiten, um auf die sich verändernde Schullandschaft zu reagieren.

Die Zeit bis Mitte vergangenen Jahres nutzte die Verwaltung, Gespräche mit den Schulbehörden (Schulamt und Oberschulamt) und örtlichen Schulen zu führen, um zum Einen die generelle Bereitschaft abzuklären, in St. Leon-Rot eine Realschule einzurichten, und um andererseits die Rahmenbedingungen zu klären.

Bei diesen Gesprächen zeigte sich, dass die Möglichkeit für eine Realschule in St. Leon-Rot generell besteht, wobei die damals vorgelegten Schülerzahlen als ausreichend angesehen wurden. Mit der Realschule wurde die Zusammenlegung der Hauptschulen derart verknüpft, dass die Hauptschule künftig in einem Ortsteil, die Realschule im anderen Ortsteil zu platzieren ist. Weiter wurde die spezielle Ausrichtung der Realschule gefordert, die den Unterlagen zur nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Februar 2007 entnommen werden kann.

Wichtig ist der Hinweis, dass beide Schulbehörden (Landratsamt als Schulamt und Regierungspräsidium als Oberschulamt) davon ausgehen, dass aufgrund der personellen Besetzungen der Schulleitungen die Realschule in St. Leon und die Hauptschule in Rot platziert werden.

Der von den Schulbehörden geforderte und vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitskreis kam in seinen Beratungen in seiner letzten Sitzung zur Empfehlung an den Gemeinderat, 

· die Hauptschule am Standort St. Leon zu zentralisieren und

· die Realschule in Rot einzurichten.

(siehe die als Anlage A beigefügte Aktennotiz zur Sitzung des Arbeitskreises am 18.1.07). 

In den Stellungnahmen der Schulleitungen spricht sich die Mönchsbergschule gegen den weiteren Ausbau der dortigen Schule wegen eh schon beengter Verhältnisse aus  und fordert eine kind- und schulgerechte Bauweise.  Die Parkringschule ist dagegen, dort die Realschule einzurichten, um die mit vielen Anstrengungen erreichte Attraktivität der Hauptschule nicht zunichte zu machen. 

Trotz der Vorgaben der Schulbehörden und der Stellungnahmen der Schulleitungen schloss sich der Gemeinderat in seiner Vorberatung in der Februar-Sitzung 2007 der Empfehlung des Arbeitskreises „Schulkonzept“ an. 



Parallel wurde bisher davon ausgegangen, dass über die Einführung der offenen Ganztagesschule an beiden Schulen zu entscheiden ist. Notwendig für eine Ganztagsschule ist u. a. ein von der Schule erarbeitetes tragfähiges Konzept, entsprechende Stellungnahmen der Schulgremien und das positive Ergebnis einer Elternbefragung.

Zur Ganztagesschule hat die Schulleitung der Parkringschule in einem Schreiben an die Eltern der Klassen 1 – 6 mitgeteilt, dass sie als frühesten Beginn für die Ganztagsschule das Schuljahr 2009/10 in Betracht zieht (dieses Schreiben ist als Anlage B beigefügt).

Die Mönchsbergschule spricht sich für die Ganztagsschule im Hauptschulbereich ebenso aus wie im Grundschulbereich (offene Ganztagsschule) und wünscht die Platzierung der Hauptschule im Ortsteil St. Leon. Es wird betont, dass die Schulraumsituation einem zeitgemäßen Unterricht anzupassen ist und gefordert, großzügige Raumplanung, moderne Licht durchflutete Architektur umzusetzen (Stellungnahme siehe Anlage C).

Vorsorglich wurde das Ergebnis des Arbeitskreises Schulkonzept und das geplante weitere Vorgehen mit dem zuständigen Schulamt beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis besprochen. Die Leiterin erklärte, dass der Antrag auf Einrichtung der Realschule zuerst gestellt werden soll. Es sei derzeit auch nicht notwendig, einen Standort vorzugeben; über diesen werde zu entscheiden sein, wenn die grundsätzliche Zustimmung durch das Kultusministerium erfolgt ist, in St. Leon-Rot eine Realschule einzurichten.

Zum Antrag auf Einrichtung von Ganztagsschulen wurde gesagt, dass ein Antrag ohne pädagogisches Konzept,  ohne Stellungnahmen der schulischen Gremien (Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz) und ohne positives Befragungsergebnis zurück gewiesen und nicht bearbeitet wird. Das Nachreichen der beiden Unterlagen werde nicht akzeptiert.

Aufgrund der Beratungen im Arbeitskreis Schulkonzept, der Vorberatungen des Gemeinderates und des Gesprächs mit dem Schulamt wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet:

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, 

1. bei den Schulbehörden den Antrag auf Einrichtung einer Realschule zu stellen, der das erarbeitete Schulprofil  (Anlage 1) zugrunde liegt.

2. mit den örtlichen Schulleitungen die Einführung von Ganztagsschulen vorzubereiten. Die Schulleitungen werden gebeten, das erforderliche pädagogische Konzept zu erarbeiten, die Stellungnahmen der Schulgremien herbeizuführen und die Eltern zu befragen. 

TAGESORDNUNGSPUNKT:    10 Ö


Genehmigung von Spenden für Gemeindeeinrichtungen

Der Gemeinderat wurde in der öffentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 25.04.2006 auf die Änderung im Spendenrecht hingewiesen.

In Vollzug dieser neuen Vorschrift, bitten wir den Gemeinderat, die Annahme folgender Spende zu genehmigen:

Datum:               
Spender:                        
                  Betrag:   
Empfänger:      
Verwend.zweck:

Ankündigung mit Schreiben vom

13.02.07
Sparkasse Heidelberg
 500,00 €
Mönchsbergschule
Anschaffungen




St. Leon
Musikinstrumente

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme vorstehender Spenden und gibt die Verwendung für die genannten Zwecke frei.

TAGESORDNUNGSPUNKT:   11 Ö

L 546, Ortsumgehung Rot; Verwertung von Bodenmaterial von der Baustelle SAP Campus II, Walldorf 

für den geplanten Erdwall entlang der Umgehungsstraße 

Auf die Vorlage mit entsprechenden Anlagen zur Sitzung des Gemeinderats am 13.02.2007 wird verwiesen. 

Der Gemeinderat hat sich nach ausführlicher Diskussion und Beratung in der nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung mit 18 Ja-Stimmen, bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung dafür ausgesprochen, das Angebot der Firma SAP AG zur Verwertung des überschüssigen Bodenmaterials von der Baustelle SAP Campus II in Walldorf für den geplanten Erdwall entlang der Umgehungsstraße anzunehmen. 

Die SAP AG hat zwischenzeitlich mit Schreiben vom 05.02.2007 bestätigt, dass neben der kostenlosen Abgabe des Bodenmaterials von Seiten der SAP die Kosten für das Laden des Bodens in Walldorf, das Anfahren zum Einbauort nach St. Leon-Rot sowie das Schütten, Verdichten und Profilieren des Material übernommen werden. 

Vorgesehen ist, das gering geogen schadstoffbelastete Bodenmaterial als unteren Teil des geplanten Walls zu schütten und mit unbelastetem Material zu überdecken. 

Die erforderlichen Flächen zur Errichtung eines Erdwalls sind Gegenstand des von der Flurbereinigungsbehörde noch zu erstellenden Weg- und Gewässerplans. Erst nach Genehmigung dieses Plans können diese Flächen zur Verfügung gestellt werden. 

Weiterhin angestrebt wird, dass die technische Planung des zu schüttenden Walls ebenfalls durch die Flurbereinigungsbehörde im Zusammenhang mit dem zu erstellenden Wege- und Gewässerplans im Rahmen der Amtshilfe durchgeführt wird. 

Der Boden lagert aktuell auf SAP eigener Fläche in Walldorf und ist somit nach einer von der Gemeinde St. Leon-Rot bzw. der Flurbereinigungsbehörde vorgegebenen Zeitschiene verfügbar. 

Sollte die technische Planung für den Erdwall aus welchen Gründen auch immer nicht durch die Flurbereinigungsbehörde erfolgen, wäre zu gegebener Zeit ein entsprechender Planungsauftrag durch die Gemeinde St. Leon-Rot zu vergeben. Die Modalitäten der Ausschreibung und Kostenübernahme, Kostentragung sind zu gegebener Zeit mit der SAP noch zu besprechen. 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeinde St. Leon-Rot nimmt das Angebot der SAP AG zur Verwertung des überschüssigen Bodenmaterials von der Baustelle SAP Campus II in Walldorf für den geplanten Erdwall entlang der Umgehungsstraße zu den o.g. Konditionen an. 

TAGESORDNUNGSPUNKT:      12  Ö


Brückenunterhaltung: Brücke III – Holzbrücke über den Kehrgraben beim Hundeverein Rot
Hier:
- Festlegung der Grundlagen


- Vergabe von Ingenieurleistungen 

Auf die Vorlage zur Sitzung vom 27.02.2007 wird verwiesen. 

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 27.02.2007 bei 12 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen dafür entschieden, o.g. Brücke durch ein neues Brückenbauwerk zu ersetzen. 

Für einen Brückenneubau muss das Nutzungskonzept erstellt werden, dabei sind folgende Randbedingungen festzulegen:

· Brückenklasse (Tragfähigkeit)

· Querschnittsbreite (Anzahl der Fahrspuren)

· Konstruktion

· Anforderungen an die wasserrechtliche Genehmigung 

Das Brückenbauwerk soll für den landwirtschaftlichen Verkehr ausgelegt werden und nicht nur als reine Fuß- und Radwegebrücke ausgebildet sein. Damit ergibt sich gemäß den RLW 1975 (Richtlinien für den ländlichen Wegebau) eine sogenannte Brückenklasse 30, die bei Verbindungs- und Hauptwirtschaftswegen vorzusehen ist.

Als Regelquerschnitt wird gemäß RLW vorgesehen:

· eine Fahrspur mit einer Breite von 3,50 m

· die Gesamtbreite beträgt 4,50 m (zwischen den Geländern).

Der Brückenüberbau wird als aufgelegte Stahlbetonplatte ausgeführt. Die Platte spannt dabei von Böschungskrone zu Böschungskrone. Der Abflussquerschnitt wird gegenüber der jetzigen Situation damit nicht wesentlich eingeengt. Die Konstruktionshöhe der Platte wird bei einer für Kraftfahrzeuge ausgelegten Brücke tendenziell etwas größer als die Konstruktionshöhe der vorhandenen Brücke. Die Platte wird an den Überbauenden auf Auflagerbalken aufgelagert, die wiederum mittels Tiefgründung tief gegründet sind. Nur durch die Tiefgründung ist eine setzungsfreie Konstruktion, bei dem vorhandenen Baugrund, möglich. 

Da nicht wesentlich in den Abflussquerschnitt eingegriffen wird, ist mit dem zuständigen Wasserrechtsamt noch abzuklären, inwieweit ein Wasserrechtsverfahren erforderlich wird. 

Im Vorgriff auf die zu erstellende Planung und Statik ist zwingend eine Baugrunduntersuchung mit Baugrundgutachten einzuholen. Ein entsprechender Auftrag wurde bereits an das Büro Biller & Breu, Waghäusel, vergeben (Kosten ca. 4.000,--.Euro). 

Mit der Objektplanung (inkl. Bauleitung) und Tragwerksplanung wird das Ingenieurbüro für Bauwesen, Dipl.-Ing. W. Engel, Karlsruhe beauftragt. 

In einer ersten groben Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für eine neue Brücke, wie oben beschrieben, auf ca. 250.000 Euro. 

Bei zügiger Planung und zeitnaher Abstimmung der wasserrechtlichen Erfordernissen sollte ein Baubeginn im Oktober im Bereich des Möglichen liegen.

Die erforderlichen Mittel sind deshalb im HH 2007 im Vermögenshaushalt im Abschnitt 2.7830 Wirtschaftswege außerplanmäßig zu bewilligen. Die Mittel für die Planungsleistungen wurden bereits in der Sitzung am 27.02.2007 außerplanmäßig genehmigt.

Hinweis:

Die für 2007 vorgesehene Sanierung (mit Beleuchtung) des Holzstückerweges wird sinnvoller Weise bis zum Abschluss der Brückenbauarbeiten zurückgestellt, um hier im Anschlussbereich keinen frisch sanierten Weg gleich wieder in eine Baustelle zu verwandeln. Außerdem wird Platz für die Baustelleneinrichtung benötigt und die „schweren“ Baufahrzeuge sollen noch über den jetzigen Zustand anfahren. 

Beschlussvorschlag 

1. Den o.g. Randbedingungen/Grundlagen für die neu zu erstellende Brücke wird zugestimmt.

2. Die Mittel für eine neue Brücke gem. Punkt 1 werden im HH 2007 außerplanmäßig bewilligt. 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Planungsleistungen für die Objektplanung (inkl. Bauleitung) gemäß HOAI, Teil VII (ca. 25.000,-- Euro) und die Tragwerksplanung gemäß HOAI, Teil VIII (ca. 17.000,-- Euro) an das Ingenieurbüro Dipl.-Ing. W. Engel, Karlsruhe, zu vergeben.

TAGESORDNUNGSPUNKT:         13  Ö


Verkehrsuntersuchung Ortsteil St. Leon 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2007 wurde unter anderem die Thematik Verkehr in den beiden Ortsteilen diskutiert und entsprechende Mittel zu ergänzenden Verkehrsuntersuchungen im Haushalt 2007 eingestellt. 

Die Verwaltung hat eine entsprechende Aufgabenstellung formuliert und mit dem Ingenieurbüro Stahl & Partner, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Stahl, besprochen. 

Auf Grundlage des Arbeitspapiers und der Besprechung wurde nun ein Angebot ausgearbeitet und vorgelegt. Vereinbarungsgemäß wurde das Angebot auf den Ortsteil St. Leon begrenzt, da hier nicht mit gravierenden Auswirkungen im Zusammenhang mit der Umgehungsstraße zu rechnen ist. Die entsprechenden Verkehrsuntersuchungen für den Ortsteil Rot sollen unmittelbar nach Fertigstellung der Umgehungsstraße erfolgen. 

Vorbemerkung:

Um die Verkehrsverhältnisse im Ortsteil St. Leon der Gemeinde St. Leon-Rot mit Maßnahmen der Verkehrsberuhigung und/oder Verkehrslenkung (Netzergänzungen Einbahnstraßen, Tempo 7 km/h-Zonen, Fahrgassen versetzen, Diagonalsperren etc.) verbessern zu können, ist es notwendig, eine kombinierte Querschnitt- und Knotenpunktserhebung im maßgebenden Zeitbereich von 15.00 bis 19.00 Uhr an einem Normalwerktag (Dienstag oder Donnerstag) durchzuführen.

Diese Erhebungen sind durch Verkehrsbeobachtungen (mit fotografischer Dokumentation) im Bereich der Kindergärten St. Nikolaus, St. Marien und St. Josef sowie an der Mönchsbergschule und sonstigen verkehrlichen Schwachstellen zu ergänzen. 

Das Arbeitsprogramm hierzu sieht wie folgt aus:

1.
Verkehrserhebungen 

Vorbereitung, Organisation und Durchführung einer kombinierten Querschnitt- und Knotenpunktserhebung an einem Normalwerktag (Dienstag oder Donnerstag) im maßgebenden Zeitbereich von 15.00 bis 19.00 Uhr.

Um die Frequenz der Vereinsanlagen St. Leon noch besser erfassen zu können, wird der Zeitbereich an der Zählstelle Kronauer Straße und An der Autobahn auf 21.00 Uhr verlängert. Damit sollte der gesamte Zufahrtsverkehr erfasst sein. 

In Abstimmung zwischen Verwaltung und Verkehrsplaner sollen 29 Knotenpunkte in die Untersuchung einbezogen werden, die aus beigefügtem Plan 01 entnommen werden können. 

Gegebenenfalls werden die zu erfassenden Knotenpunkte im Rahmen der Detailplanung zur Erhebung noch reduziert oder erweitert. 

Bei den Verkehrserhebungen wird in 15-Minuten-Intervallen nach den Fahrzeugarten 

· Radfahrer

· Moped/Krad

· Personenkraftwagen incl. Lieferfahrzeuge bis 3,5 t

· Lastkraftwagen und Busse > 3,5 t

· Lastzüge und Sonderfahrzeuge 

unterschieden. 

Im Rahmen der Verkehrserhebungen werden die Bereiche der Kindergärten, Schule und weiteren verkehrlichen Schwachstellen durch Verkehrsbeobachtungen am Vormittag ergänzt. 

2. Verkehrsanalyse

Die Erhebungsergebnisse werden rechnerunterstützt ausgewertet und dargestellt. 

Vorgesehen sind:

2. 1.
Querschnitt- und Strombelastungspläne (Kfz/4h) mit Angabe der Fahrzeugmischung an relevanten Querschnitten im erhobenen Zeitbereich. 

2.2. Querschnitt- und Strombelastungspläne (Kfz/4h) mit Angabe der Fahrzeugmischung an relevanten Querschnitten für die jeweilige Spitzenstunde.

2. 3. 
Hochrechnung der ermittelten Verkehrsnachfragewerte auf den „Durchschnittlichen Täglichen Verkehr an Werktagen (ca. DTVw), unterschieden nach Personenverkehr und Güterschwerverkehr (Kfz/24h). 

2.4.
Vergleich der Erhebungsergebnisse mit früheren Untersuchungen und Ableitung eines Entwicklungstrends. 

2.5.
Dokumentation der Verkehrsbeobachtungen im Bereich der Kindergärten, Schule und an verkehrlichen Schwachstellen. 

2.6. Belastungsplan Radfahrer (Rad/4h) für die Gesamtquerschnitte. 

3. 
Bewertung 

Die verkehrliche und städtebauliche Bewertung erfolgt nach den Kriterien der EAE 95 wie z.B. 

· Globale Prognosebetrachtung ca. 2020

· Umfeldverträglichkeit

· Verkehrsablauf (Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte und Straßenquerschnitte)

· Verkehrssicherheit

· Zunahme der Lärmimmissionen 

4.
Maßnahmen
Aus den Bewertungsergebnissen werden mögliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung/Verkehrslenkung abgeleitet und in Plandarstellungen dokumentiert. 

5.
Erläuterungsbericht
Ausführliche Textfassung mit begleitenden Tabellen und Plandarstellungen. 

6. Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat

Die Ergebnisse der Erhebungen sowie evtl. vorgeschlagene Maßnahme werden im Gemeinderat vorgestellt. 

7. 
Mögliche Ergänzung

Ergänzt werden könnte die gesamte Verkehrserhebung durch zusätzliche Verkehrserhebungen und ergänzende Verkehrsanalysen. Hierbei wäre ergänzend zu den Erhebungen und Beobachtungen noch eine mündliche Befragung in ausstrahlender Richtung auf der 

· L 546 - Nordwest (Reilinger Straße) 

· L 546 – Ost (Roter Straße)

· K 4152 (Kirrlacher Straße)

incl. Querschnittszählungen in Richtung und Gegenrichtung durchzuführen. 

Aus solchen Befragungsergebnissen kann erhalten werden:

· Anteil des Durchgangsverkehrs am gesamten ein- und ausstrahlenden Verkehr

· Verteilung der Durchgangsverkehrsströme auf die einzelnen Ein- und Ausfallstraßen 

· Anteil des Ziel- und Quellverkehrs für den Ortsteil St. Leon

Bei der Verkehrsanalyse wäre zu ergänzen:

- Einteilung des Untersuchungsgebietes in relevante Verkehrsbezirke 

- Verschlüsselung der Ortsangaben der mündlichen Befragung und Erarbeitung einer Matrix 

  der Verkehrsbeziehungen (Kfz/4h), unterschieden nach 

-
    Durchgangsverkehr

· Zielverkehr

· Quellverkehr

· Binnenverkehr

Die Durchgangsverkehrsströme zwischen den einzelnen Ein- und Ausfallstraßen (Kfz/4h) könnten ermittelt und dargestellt werden. 

Ein Belastungsplan nach Verkehrsarten (Kfz/4h), differenziert nach Durchgangsverkehr, Ziel- Quell- und Binnenverkehr könnte dargestellt werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass am Durchgangsverkehr im Prinzip keine Änderungen möglich sind (klassifizierte Land- bzw. Kreisstraßen), eine Verkehrsbefragung entsprechend aufwendig ist (verkehrsrechtliche Anordnung, Polizeieinsatz u. Ä) sollte auf die Befragung verzichtet werden. 

Die Ingenieurleistungen für o.g. Arbeitsprogramm (ohne Punkt 7) ohne Zählerkosten belaufen sich auf vorläufig 11.450 Euro zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer. Die Zählerkosten belaufen sich bei einem Bedarf von ca. 92 Knotenpunktzählern auf ca. 3.800 Euro. Als Zähler werden wie bisher üblich Schüler der Oberstufenjahrgänge vom Gymnasium Walldorf bzw. Privatgymnasium akquiriert. Zur Einsparung der Mehrwertsteuer wird das Zählerhonorar in Bar von der Gemeindekasse ausbezahlt. Der vorgesehne Erhebungstermin soll an einem Donnerstag im Mai stattfinden. Die weitere Bearbeitungszeit nach der Erhebung beträgt ca. drei Monate. 

Die Verwaltung geht davon aus, dass mit dem vorgestellten Arbeitsprogramm den Wünschen und Vorstellungen des Gemeinderats weitestgehend Rechnung getragen wurde. 

Sollten ergänzende Wünsche, Anregungen aus der Mitte des Gemeinderats noch vorliegen, bittet die Verwaltung dies wenn möglich vor der Sitzung, dem Bauamt mitzuteilen, damit ggf. die Auswirkung auf die Kosten (Honorar bzw. Zählerkosten) ermittelt werden kann. 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird ermächtigt, das Büro Stahl & Partner, Ludwigsburg, gemäß o.g. Ausführungen mit der Verkehrsuntersuchungen für den Ortsteil St. Leon zu beauftragen. 

TAGESORDNUNGSPUNKT:            14 Ö

Antrag der DH Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Walldorf, auf Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens nach § 31 WHG für die Verlegung und naturnahe Umgestaltung des Kraichbaches auf den Gemarkungen Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe und St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis und die Neuanlage von Wasserflächen im Zuge der Erweiterung des Golfplatzes St. Leon auf den Ge​markungen Bad Schönborn und Kronau

Hier:    Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

Mit Schreiben vom 19.02.2007 hat das Landratsamt Karlsruhe die Planunterlagen für o.g. Maßnahmen mit der Bitte um Stellungnahme bis 30.03.2007 übergeben (Anschreiben siehe Anlage 1).

Die eingereichten Planunterlagen sind äußerst umfangreich. Der Teil 1 „Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie“ hat über 200 Seiten (Anlage 2, Inhaltsverzeichnis von Teil 1 und Kapitel 6 „Zusammenfassung und Gesamtbewertung“). Teil 2 der Unterlagen beinhaltet die „Technische Planung“ der Umgestaltung und der Neuanlage von Wasserflächen (Anlage 3, Inhaltsverzeichnis der Planmappe von Teil 2 und Inhaltsverzeichnis des Erläuterungsberichts).

Die Gemeinde St. Leon-Rot hat im Rahmen des Scopingverfahrens gefordert einen hydraulischen Nachweis zur Schaffung eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes am Kraichbach über den Untersuchungsrahmen hinaus in nördlicher Richtung bis zur Mündung in den Rhein zu führen. Als Mindestforderung soll der hydraulische Nachweis bis zur nördlichen Gemarkungsgrenze der Gemeinde St. Leon-Rot ausgeweitet werden. Die Grundlagendaten wie Bemessungswassermenge, Bemessungswasserspiegel sowie die Funktionalität des Schneidmühlwehres in Ubstadt-Weiher sind verbindlich festzulegen und zu dokumentieren. 

Gemäß den vorgelegten technischen Unterlagen wurde der Nachweis erbracht. Auf die Seite 4 und Seite 7 des Erläuterungsberichts zur naturnahen Umgestaltung (Anlage 4 und 5) wird verwiesen. Die Forderung der Gemeinde St. Leon-Rot ist somit erfüllt. 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die geplante Maßnahme insgesamt keine Bedenken. 

Die gesamte Planung kann selbstverständlich jederzeit im Bauamt eingesehen werden. 

Herr Schreiner wird in der Sitzung die Maßnahme noch ergänzend vorstellen. 

Beschlussvorschlag 

Die Planunterlagen für die Planung zu o.g. Vorhaben wird zur Kenntnis genommen.

TAGESORDNUNGSPUNKT: 
 15 Ö
4. Änderung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 2003 „Golfplatzerweiterung Bad Schönborn/Kronau“ 

hier: Anhörung der Träger öffentlicher Belange 

Auf die Vorlage zur Sitzung des Gemeinderats am 21.11.2006 mit Anlagen wird verwiesen. 

Mit Schreiben vom 19.02.2007 hat Regionalverband Mittlerer Oberrhein die Gemeinde St. Leon-Rot als Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme zum Änderungsverfahren bis zum 16.04.2007 gebeten. 

Bedauerlicher Weise konnte der Anregung der Gemeinde St. Leon-Rot, das vorhandene Radwegenetz im Bereich des neuen Golfplatzes in seiner Funktionalität und Qualität zu erhalten, offensichtlich nicht Rechnung getragen werden. Vergleiche dazu Anlage 5, Seite 18 unten sowie Seite 19 unten, Seite 21 Mitte sowie 22 Mitte. Gemäß diesen Beschreibungen sieht das Wegekonzept des Vorhabensträgers keine öffentlich zugänglichen Wege innerhalb des Planungsgebietes sondern ausschließlich Wegeführungen außerhalb der geplanten Golfanlage vor. Zwar werden so die wichtigsten Wegeverbindungen wiederhergestellt allerdings muss teilweise von einer erheblichen Verlängerung der Wegstrecken gegenüber der bisherigen Wegführung ausgegangen werden. 

Die Aussagen hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung (siehe Anlage 5, Seite 18, Kapitel 7.1) werden für gänzlich unzureichend empfunden. Erwartet wird hier eine interregional abgestimmte Betrachtung zwischen dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein und dem Verband Metropolregion Rhein-Neckar. 

Aussagen zur Leistungsfähigkeit des Kraichbachs werden in dem Planfeststellungsverfahren zur naturnahen Umgestaltung und Verlegung des Kraichbachs und Neuanlage von Wasserflächen (siehe nächster Tagesordnungspunkt) gemacht. 

Gemäß Anlage 5, Seite 3 sollen gemäß der 4. Änderung des Regionalplans u.a. folgende regionalplanerischen Festlegungen zurückgenommen werden:

-  Schützbedürftiger Bereich für den vorbeugenden Hochwasserschutz (ca. 46,6 ha)

-  Überschwemmungsgefährdeter Bereich bei Katastrophenhochwasser (teilweise, ca. 4,0 ha)

Weitergehende Erläuterungen und Würdigungen dieses Sachverhalts lassen sich in den eingereichten Unterlagen leider nicht finden. Bemängelt wird hier, dass keine Aussagen gemacht werden, ob diese Flächen für den vorbeugenden Hochwasserschutz/ Katastrophenwasserschutz an anderer Stelle ausgewiesen werden oder ob diese Flächen zwischenzeitlich entbehrlich geworden sind. 

Hierzu werden ergänzende Erläuterungen für erforderlich gehalten. 

Der Regionalverband wurde zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.

Beschlussvorschlag 

1. Die Gemeinde St. Leon-Rot regt nochmals an, das vorhandene Radwegenetz im Bereich des neuen Golfplatzes in seiner Funktionalität und Qualität zu erhalten.

2. Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung wird eine ergänzende und mit dem Verband Metropolregion Rhein-Neckar abgestimmte Betrachtung erwartet. 

3. Hinsichtlich der Zurücknahme der regionalplanerischen Festsetzungen von 

      -  Schützbedürftiger Bereich für den vorbeugenden Hochwasserschutz (ca. 46,6 ha)

        -  Überschwemmungsgefährdeter Bereich bei Katastrophenhochwasser (ca. 4,0 ha) wird eine weitergehende Erläuterung bzw. Würdigung des Sachverhaltes für erforderlich gehalten. Bemängelt wird hier, dass keine Aussagen gemacht werden, ob diese Flächen für den vorbeugenden Hochwasserschutz/ Katastrophenwasserschutz an anderer Stelle ausgewiesen werden oder ob diese Flächen zwischenzeitlich entbehrlich geworden sind.

-/-

